
Regelleistungsvolumen 
(RLV) ab 1.7.2010

Für die RLV wird weiterhin – wie bis-
her auch – ein Fallwert in Euro er-

mittelt, dessen Multiplikation mit der
Fallzahl des Arztes aus dem Vorjah-
resquartal das RLV ergibt. 
Während bisher für die RLV bei Ra-
diologen verschiedene Untergruppen
– je nach Tätigkeitsfeld – gebildet
wurden, gibt es künftig für diese Arzt-
gruppe nur noch ein einheitliches RLV.
Die Unterteilung in Radiologen mit
bzw. ohne CT, MRT usw. entfällt. Die
unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche
radiologischer Praxen werden dann
durch die QZV berücksichtigt.

Qualifikationsgebundene 
Zusatzvolumina (QZV)

Die wesentliche Neuerung ab dem
1.7.2010 ist die Einführung der

QZV, von denen es für Radiologen bis
zu 11, für Nuklearmediziner bis zu 8
geben wird. In den QZV sind neben
den freien Leistungen, wie z.B. MRT-
Angiographien, auch solche Leis-
tungsbereiche enthalten, die bisher
Bestandteil der RLV waren, so z.B. So-
nographie und Teilradiologie. An-
spruch auf ein QZV hat ein Arzt, wenn
er im Vorjahresquartal mindestens
eine Leistung aus dem jeweiligen QZV
erbracht und abgerechnet hat. Für
Neupraxen wird es Sonderregelungen
geben.
Für jedes QZV errechnet die KV auf
der Basis der Abrechnungszahlen des
Jahres 2008 das zur Verfügung ste-
hende Honorarvolumen. 
Für die Berechnung der QZV hat der
Bewertungsausschuss drei Berech-
nungsmöglichkeiten vorgegeben: 

1. Das für ein QZV zur Verfügung ste-
hende Honorarvolumen wird durch
die Anzahl der Fälle des Vorjahres-
quartals der Ärzte geteilt, die An-
spruch auf das QZV haben. Der sich
daraus ergebende QZV-Fallwert er-
gibt durch Multiplikation mit der Fall-
zahl des Arztes das jeweilige QZV. 

2. Das für ein QZV zur Verfügung ste-
hende Honorarvolumen wird durch
die Anzahl der Fälle der Arztgruppe
geteilt, in denen im Vorjahresquartal
mindestens eine Leistung aus dem
QZV abgerechnet wurde. Der sich da-
raus ergebende QZV-Fallwert ergibt
durch Multiplikation mit der Fallzahl
des Arztes das jeweilige QZV.

3. Das Honorarvolumen für ein QZV
wird durch die Anzahl der Ärzte ge-
teilt, die eine Berechtigung zur Ab-
rechnung von Leistungen des QZV ha-
ben. Dadurch würde sich für alle für
ein QZV berechtigte Ärzte ein einheit-
liches QZV ergeben. 

Den KV’en steht es frei, welchen Be-
rechnungsmodus zur Ermittlung der
QZV sie anwenden. Dem Vernehmen
nach tendieren die meisten KV’en zu
der unter 2. dargestellten Variante,
nämlich der Ermittlung des QZV-Fall-
wertes in der Form, dass das für ein
QZV zur Verfügung stehende Hono-
rarvolumen durch die Fallzahl der
Arztgruppe geteilt wird, in denen Leis-
tungen des QZV abgerechnet wur-
den. 
Diese Variante kommt der tatsächli-
chen Leistungserbringung der Ärzte
am meisten entgegen, weil diejenigen
Ärzte, die in relativ vielen Fällen Leis-
tungen der QZV erbringen, ein ent-
sprechend hohes QZV für den jewei-
ligen Leistungsbereich erhalten. 
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Qualifikationsgebundene 
Zusatzvolumina (QZV) und

RLV-Änderungen für Radiolo-
gen und Nuklearmediziner

ab dem 3. Quartal 2010 

Gem. Beschluss des Bewertungs-
ausschusses vom 26.3.2010 wer-

den ab dem 1. Juli 2010 nahezu alle
Leistungen des EBM für alle Facharzt-
gruppen einer Mengenbegrenzung
unterworfen. Der Bewertungsaus-
schuss hat diesen Beschluss insbeson-
dere deswegen gefasst, weil durch
die überproportionale Abrechnung
der sog. „freien“ Leistungen, die au-
ßerhalb der RLV vergütet werden, ein
stetiges Absinken des für die RLV zur
Verfügung stehenden Honorarvolu-
mens festzustellen war. Durch die Be-
schlussfassung sollen die RLV stabili-
siert werden. 
Für alle Arztgruppen werden zusätz-
lich zu den RLV sog. qualifikationsge-
bundene Zusatzvolumina (QZV) ein-
geführt. 
Für Leistungen im organisierten Not-
falldienst und für die Kostenpauscha-
len des Kapitels 40 sollen eigene Ho-
norartöpfe gebildet werden.



Gegenüber früheren Praxisbudgetre-
gelungen wurde eine wesentliche 
Änderung beschlossen: Die verschie-
denen QZV können sämtlich unterei-
nander und auch mit dem RLV ver-
rechnet werden. Das bedeutet, dass
Überschreitungen eines QZV mit Un-
terschreitungen eines anderen und
auch mit dem RLV verrechnungsfähig
sind. Mit welchen Leistungen dann
der Arzt die verschiedenen QZV bzw.
das RLV auffüllt, ist somit unerheblich. 

Werden Leistungen über die QZV und
das RLV hinaus abgerechnet, werden
diese mit dem in den meisten KV’en
sehr niedrigen Restpunktwert vergü-
tet. 

Freie Leistungen 

Bestimmte Leistungen werden
auch weiterhin außerhalb der RLV

und QZV von den Kassen zusätzlich
zu den Gesamtvergütungen ohne
Mengenbegrenzung gesondert be-
zahlt. Für Radiologen und Nuklear-
mediziner sind dies im Wesentlichen: 

Mammographiescreening nach Ab-
schnitt 1.7.3 EBM 

Vakuumstanzbiopsien nach den Nrn.
01759 und 34274 EBM (ggf. einschl.
Kosten) 

Strahlentherapie, Kapitel 25 EBM 

Leistungen aufgrund regionaler Son-
dervereinbarungen 

QZV für Radiologen und 
Nuklearmediziner 

Folgende QZV sind für Radiologen
bzw. für Nuklearmediziner auf-

grund des Beschlusses des Bewer-
tungsausschusses vorgesehen, wobei
nochmals darauf hinzuweisen ist, dass

die KV’en die QZV zusammenfassen
und ggf. auch ändern können (siehe
Tabellen 1 und 2).

Fazit

Für Radiologen wird es nur noch ein
geringes RLV geben, welches ins-

besondere die Konsiliarpauschalen
24210 bis 24212 enthält und weitere
Leistungen, die nicht unter die QZV
fallen. Zu nennen sind hier besonders
die von Radiologen erbrachten Leis-
tungen der "Teilnuklearmedizin".
Damit keine falschen Erwartungen ge-
weckt werden: Mehr Honorar insge-
samt wird es nicht geben. Auch die
teilweise heftig kritisierte Aufteilung
der in 2009 von den Krankenkassen
gezahlten Aufstockungen  wird nicht
revidiert. 
Zur Erinnerung: Die gegenüber 2007
um etwa 3 Milliarden Euro erhöhten
Mittel für die Gesamtvergütungen al-
ler KV'en wurden zu sehr unterschied-
lichen Anteilen an die einzelnen KV’en
"verteilt".
Dem einzelnen Arzt bleibt nichts an-
deres übrig als abzuwarten, in welcher
Höhe ihm ab dem 1.7.2010 das RLV
und die QZV zuerkannt werden.
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Tabelle 1: Vorgesehene QZV für Radiologen
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Tabelle 2: Vorgesehene QZV für Nuklearmediziner


